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§ 9 W-PSMG Informationspflicht
 W-PSMG - Wiener Pflanzenschutzmittelgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.12.2024

(1) Jeder, der P0anzen oder P0anzenerzeugnisse, die mit P0anzenschutzmitteln behandelt worden und nicht zum

Verzehr durch Menschen, Nutz- oder Haustiere oder durch Wild bestimmt sind, veräußert oder sonst überlässt, hat

den Erwerber bzw. die Erwerberin über diese Umstände vor dem Erwerb zu informieren. Eine Informationsp0icht

besteht nicht, wenn auf den Handelspackungen entsprechende Hinweise aufgedruckt sind.

(2) Sind durch die Anwendung von P0anzenschutzmitteln nachteilige Auswirkungen auf andere Grundstücke

eingetreten, so ist der bzw. die über das Grundstück Verfügungsberechtigte vom beru0ichen Verwender bzw. von der

beruflichen Verwenderin des Pflanzenschutzmittels darüber unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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